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u. a. und andere 
UPR Umwelt- und Planungsrecht 
Urt. Urteil 
UVP Umweltverträglichkeitsprüfung 
v. von 
VB1BW. Verwaltungsblätter für Baden-Württemberg 
VerfLBbg Verfassung des Landes Brandenburg 
VerfLSA Verfasssung des Landes Sachsen-Anhalt 
VerfM-V Verfassung von Mecklenburg-Vorpommern 
VerfN-W Verfassung von Nordrhein-Westfalen 
VerfvBerl  Verfassung von Berlin 
VerwArch Verwaltungsarchiv 
VGH Verwaltungsgerichtshof 
vgl. vergleiche 
Vorb. Vorbemerkung 
VwGO Verwaltungsgerichtsordnung 
VwVfG Verwaltungsverfahrensgesetz 
z.B. zum Beispiel 
ZfBR Zeitschrift  für Baurecht 
Ziff.  Ziffer 
ZRP Zeitschrift  für Rechtspolitik 
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Einleitung 

I. Gegenstand der Untersuchung und Relevanz 
der Verwerfungsfrage  in der Praxis 

Gegenstand dieser Untersuchung ist die behördliche Kompetenz zur Verwerfung 1 

von Bebauungsplänen. Mit anderen Worten geht es um die Frage, wie sich diejeni-
gen Verwaltungsbehörden, die mit einem ihrer Ansicht nach ungültigen Bebauungs-
plan in Berührung kommen, zu verhalten haben. Das klassische Beispiel aus der 
Praxis ist der Bedienstete der Baubehörde2, der bei der Bearbeitung eines Bauge-
suchs die Rechtsunwirksamkeit des Bebauungsplans feststellt. Darf  er nun den Be-
bauungsplan einfach außer Betracht lassen und über das Baugesuch nach den Re-
geln über die Beurteilung von Bauvorhaben im nicht beplanten Gebiet (§§ 34, 35 
BauGB) entscheiden? Muss er statt dessen das Verfahren  aussetzen und eine andere 
Stelle, z. B. die Rechtsaufsicht oder das Normenkontrollgericht, anrufen, oder muss 
er sogar den rechtsunwirksamen Bebauungsplan anwenden und das Vorhaben nach 
dessen Festsetzungen beurteilen? 

Die Suche nach einer Antwort auf die Frage, wie die Verwaltung mit rechtsun-
wirksamen Bebauungsplänen zu verfahren  hat, ist keinesfalls nur von rein akademi-
schem Interesse, sondern ein in der Verwaltungs- und Rechtsprechungspraxis häufig 
anzutreffendes  Problem. Der Grund hierfür  liegt in der hohen Fehleranfälligkeit  von 
Bebauungsplänen3. Diese resultiert aus den zahlreichen verfahrensrechtlichen  und 
inhaltlichen Vorgaben, gegen die die Kommunen bei der Planaufstellung verstoßen 
können. Durch das „Gesetz zur Umsetzung der UVP-Änderungsrichtlinie, der IVU-
Richtlinie und weiterer EG-Richtlinien zum Umweltschutz" (sogenanntes „Artikel-
gesetz") vom 27.7.2001 wurde das Planaufstellungsverfahren  noch komplizierter 
und damit noch fehlerträchtiger 4. Bedenkt man, dass die Planaufstellung dem Ge-

1 Der Begriff  der Normverwerfung  wird von Schmidt-Aßmann,  Rechts- und Gesetzesbin-
dung, in: FS Stern, S. 745,759, Anm. 42 als „Dramatisierung" kritisiert. Da es sich aber um den 
gängigen terminus technicus handelt, wird er im folgenden verwendet. 

2 Die LBOBW spricht von „Baurechtsbehörden", die meisten anderen Landesbauordnun-
gen verwenden dagegen den Begriff  der „Bauaufsichtsbehörden". Nachfolgend werden der 
Einfachheit halber als „Baubehörden" bezeichnet. 

3 Vgl. BT-Drs. 10/6166 S. 134f; Pagenkopf  haX  in BauR 1979, 1 bilderbuchartig von einer 
rheinischen Großstadt berichtet, die zwar ca. 870 Bebauungspläne ihr eigen nennt, von denen 
aber nur ca. 20 als rechtsfehlerfrei  erstellt angenommen werden dürften. 

4 Vgl. dazu Gaentzsch,  UPR 2001, 287 ff,  der befürchtet,  dass die Gerichte „sich nach der 
Umsetzung... auch über Jahre hinaus damit befassen müssen, unter welchen Voraussetzungen 

2* 
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meinderat, der sich aus ehrenamtlichen Mitgliedern und damit regelmäßig aus juris-
tischen Laien zusammensetzt, obliegt, sind Fehler vorprogrammiert. 

Die Fehleranfälligkeit  von Bebauungsplänen hat den Gesetzgeber mehrfach be-
schäftigt. 

Der vom Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 1984 im 
Rahmen der Gesamtüberprüfung  des Städtebaurechts gebildete Arbeitskreis „Bau-
rechtliche und verwaltungsprozessuale Fragen" legte dem Gesetzgeber die Einfüh-
rung einer Kompetenz zur Verwerfung  von Bebauungsplänen nahe5. Die Ausschuss-
mitglieder sprachen sich für eine gesetzliche Regelung aus, „die die Gemeinde er-
mächtigt, fehlerhafte  Bebauungspläne durch Beschluß für nichtig zu erklären (zu 
„verwerfen")".  Dieser Empfehlung ist der Gesetzgeber aus grundsätzlichen, insbe-
sondere rechtstaatlichen Erwägungen nicht gefolgt6. Stattdessen hat er versucht, 
dem Problem der fehlerbehafteten  Bebauungspläne mit der Schaffung  von Unbe-
achtlichkeitstatbeständen Herr zu werden. Diese Entwicklung hat der Gesetzgeber 
1976 mit der Einführung des damaligen § 155 a BBauG eingeläutet. Sukzessive hat 
er die Regelungen zur Aufrechterhaltung  rechtswidriger fehlerhafter  Bebauungsplä-
ne erweitert. Auf seinen aktuellen Stand wurde der Katalog der Unbeachtlichkeits-
vorschriften  in den §§ 214 und 215 BauGB durch das BauROG 1998 und das Arti-
kelgesetz von 2001 gebracht. Gleichwohl bleiben die Fehlerfolgen bei rechtswidri-
gen Bebauungsplänen nur partiell geregelt, denn zum einen erfassen die §§ 214 ff. 
BauGB nach wie vor nur einen - wenn auch größer werdenden - Ausschnitt mögli-
cher Rechts verstoße. Zum anderen wirft  die Regelung in § 216 BauGB Fragen nach 
der Reichweite der Unbeachtlichkeitstatbestände auf. Nach dieser Regelung bleibt in 
denjenigen Fällen, in denen der Bebauungsplan nach § 10 Abs. 2 BauGB einer Ge-
nehmigung bedarf,  die Verpflichtung der für das Genehmigungsverfahren  zuständi-
gen Behörde7 zur einer - ungeachtet der §§ 214 f. BauGB - uneingeschränkten recht-
lichen Überprüfung  des Bebauungsplans unberührt. Klarheit besteht zwar insoweit, 
dass die Gerichte Bebauungspläne allein wegen unbeachtlichen Fehlern nicht ver-
werfen können, die Plangenehmigungsbehörde dagegen jedweden Rechtsverstoß 
beanstanden kann und muss. Ungeklärt ist aber die Anwendbarkeit der Unbeacht-
lichkeitstatbestände im Rahmen der sonstigen verwaltungsinternen Überprüfung 
von Bebauungsplänen, wie etwa durch die Bau-, Widerspruchs- oder Rechtsauf-
sichtsbehörde. Der Weg des Gesetzgebers über die Normierung von Unbeachtlich-

ein Bebauungsplan einer UVP bedarf und unter welchen nicht, und ob, wenn die UVP-Pflich-
tigkeit nach dem neuen Recht zu verneinen ist, dies ein Umsetzungsdefizit darstellt." 

5 Die Empfehlungen sind abgedruckt in: BBauBl. 1985, 359, 364. 
6 BT-Drs. 10/6166, S. 135: Bedenken hatte der Bundestag einerseits, weil die geltende 

Rechtsordnung nur eine Aufhebung von nichtigen Normen durch die Gerichte kenne und an-
dererseits, weil die vorgeschlagene einfache Verfahrensgestaltung  mit den Interessen der „auf 
den Bestand eines Bebauungsplans Vertrauenden" kollidieren könnte. 

7 Nach § 10 Abs. 2 BauGB ist die höhere Verwaltungsbehörde zuständig. In Baden-Würt-
temberg wird diese Aufgabe gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 BauGB-DVOBW für Bebauungspläne kreis-
angehöriger Gemeinden dem Landratsamt als unterer Verwaltungsbehörde übertragen. 
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keitsvorschriften  konnte somit zwar das Problem der Angreifbarkeit  von Bebau-
ungsplänen lindern, nicht aber lösen. 

Zu einer Klärung, wie Behörden mit nach ihrer Ansicht nichtigen Bebauungsplä-
nen umgehen sollen, hat auch das jüngste Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in 
Sachen Verwerfung  von Bebauungsplänen durch die Verwaltung vom 31.1.20018  

wenig beigetragen. Zwar hat das Gericht hier einer Behörde in einem atypisch ge-
lagerten Sachverhalt erstmals das Recht eingeräumt, einen Bebauungsplan unange-
wendet zu lassen. Gleichzeitig hat es aber betont, dass die Problematik, „wie die Be-
hörden grundsätzlich vorzugehen haben, wenn sie überzeugt sind, ein für ihre Ent-
scheidung erheblicher Bebauungsplan sei unwirksam" unentschieden bleibe. 

In der Praxis können verschiedene Behörden in unterschiedlicher Weise mit un-
gültigen Bebauungsplänen in Berührung geraten. Je nach Sachverhaltskonstellation 
ist die Verwerfungsfrage  anders gelagert, weil sich den Behörden unterschiedliche 
Alternativen zur Verwerfung  bieten können. Dies soll anhand von vier einleitenden, 
aber nicht abschließenden Fallkonstellationen illustriert werden, auf die im Laufe 
der weiteren Abhandlung Bezug genommen wird: 

Oftmals kommen der Gemeinde, die einen Bebauungsplan aufgestellt hat, erst 
nach der öffentlichen  Bekanntmachung Zweifel an der Gültigkeit des Bebauungs-
plans und die gemeindeinterne rechtliche Überprüfung  ergibt, dass der Plan von An-
fang an ungültig war oder zwischenzeitlich9 ungültig geworden ist (1. Fallkonstella-
tion). Will die Gemeinde schon im Interesse der Rechtssicherheit einen solchen Plan 
beseitigen, so stellt sich aus ihrer Sicht die Frage, ob dafür ein einfacher Gemeinde-
ratsbeschluss genügen kann, mit dem die Gemeinde den Bebauungsplan für ungültig 
erklärt. Dieser Vorgehensweise könnte aber entgegenstehen, dass der Gesetzgeber in 
§ 2 Abs. 4 BauGB zur Aufhebung und Ersetzung von Bebauungsplänen ein bestimm-
tes Verfahren  vorgesehen hat. Das würde allerdings wiederum voraussetzen, dass § 2 
Abs. 4 BauGB auf rechtswidrige Bebauungspläne überhaupt Anwendung finden 
kann. Als Alternative zur Planaufhebung kommt aus Sicht der Gemeinde aber auch 
ein Normenkontrollantrag nach § 47 VwGO in Betracht. Die Nichtigerklärung des 
Bebauungsplans würde dann gegebenenfalls durch das Normenkontrollgericht er-
folgen. Wählt die Gemeinde diese letztgenannte Alternative, geht sie jedoch gegen 
ihren eigenen Rechtsakt gerichtlich vor, und das Oberverwaltungsgericht bzw. der 
Verwaltungsgerichtshof  wird dann mit einem In-Sich-Prozeß der Gemeinde gegen 
sich selbst konfrontiert.  Weitere Schwierigkeiten bei der Zulässigkeit könnten die 
Zweijahresfrist  nach § 47 Abs. 2 S. 1 VwGO und das Erfordernis  eines Rechtsschutz-
interesses bereiten. 

8 BVerwG, Urt. v. 31.1.2001 - 6 CN 2.00 -DVB1. 2001, 931. 
9 Bebauungspläne weisen die Besonderheit aus, dass sie ex post unwirksam (funktionslos) 

werden können und zwar dann, wenn ihre Verwirklichung wegen einer neuen tatsächlichen 
Entwicklung in evidenter Weise auf unabsehbare Zeit ausgeschlossen ist; vgl. dazu BVerwG, 
Urt. v. 29.4.1977-IV C 39.75 -BVerwGE 54,5; Beschl. v. 29.5.2001 -4B33.01 -DÖV 2001, 
957, 958; Brohm,  Baurecht, § 8 Rn. 19. 


